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Heftprofil

INTELLIGENT INVESTORS ist das Premium Magazin der finanzwelt Verlagsgruppe für die institutionelle Zielgruppe.

INTELLIGENT INVESTORS	wendet	sich	an	institutionelle	Investoren,	professionelle	und	semi-professionelle	Anleger.	Kernzielgruppe	sind	die	Entschei-
der	aus	dem	Private	Banking,	Wealth	Management,	Versicherungen	und	Pensionskassen,	Vermögensverwalter,	Family	Offices,	Stiftungen	und	
institutionelle	Einrichtungen.	 INTELLIGENT INVESTORS erscheint in einer sehr hochwertigen Druckqualität, mit einem modernen Heftlayout, einer 
großzügigen	Bildsprache	und	anschaulichen	Grafiken.		

INTELLIGENT INVESTORS erscheint	mit	 einer	Druckauflage	 von	 5.000	 Exemplaren.	 Das	 	Magazin	wird	 im	Direktversand	 an	 einen	 qualifizierten 
Adressverteiler	distribuiert.	Das	Magazin	erreicht	die	Kernzielgruppe	damit	direkt	und	ohne	jegliche	Streuverluste.

Optimal	ergänzt	wird	das	Print-Magazin	um	das	tagesaktuelle	Webportal	www.intelligent-investors.de	und	dem	wöchentlich	erscheinenden	Newsletter.

Das	Magazin	erscheint	4	x	im	Jahr	(quartalsweise).	
Das Webportal www.intelligent-investors.de liefert der Zielgruppe zudem das ganze Jahr 
über einen aktuellen Marktüberlick sowie einen exklusiven Zugang zu Beiträgen mit 
hohem	Mehrwert	und	Nutzfaktor.	Das	digitale	Angebot	wird	ergänzt	mit	dem	wöchent-
lichen	erscheinenden	Newsletter	sowie	den	Social-Media-Auftritten.
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Heftprofil

• Zum	einen	beschäftigen	wir	uns	intensiv	und	fortwährend	mit	den	Entwicklungen	an	den	Ka-
pitalmärkten.	Die	Welt	 ist	 im	steten	Fluss	und	entsprechend	changieren	auch	die	Themen.	
Ausgehend von den Industrienationen schweift unser Blick über die sich entwickelnden Staa-
ten	und	deren	Interdependenzen.	Wir	analysieren	die	zugrundeliegenden	Produkte	(von	aktiv	
gemanagten	Aktienfonds,	der	Vielfalt	an	Rentenfonds	bis	zu	passiven	Indexfonds).	Insofern	ist	
das	Marktgeschehen	ganz	zentral	für	unsere	Berichterstattung.

• Daneben tragen wir auch der zunehmenden Bedeutung von Alternativen Investments Rech-
nung.	So	bleiben	beispielsweise	 Immobilien	ein	zentraler	Baustein	 in	den	Portfolios.	Sei	es	
nun	in	direkter	oder	indirekter	Form.	Ebenfalls	beleuchten	wir	regelmäßig	die	Bandbreite	an	In-
vestitionsmöglichkeiten	im	Bereich	der	Infrastruktur	und	der	diversen	Rohstoffe.	Zu	Rohstoff- 
investments	zählen	eine	Vielzahl	heterogener	Zielinvestments.	Dazu	gehören	klassischerwei-
se	Edelmetalle,	 Industriemetalle,	Rohöl,	Erdgas	oder	Agrarrohstoffe.	Ferner	widmen	wir	uns	
den	durchaus	spannenden	Segmenten	Private	Equity	und	Private	Debt.	

• Von Zeit zu Zeit lenken wir auch einen Blick darauf, ob und wie sich eine zugrundeliegende 
Investmentstrategie	auszahlt	und	stellen	neue	Produkte	diverser	Segmente	vor.	

• Tagesaktuell	 erfassen	wir	Nachrichten	 zu	personellen	Veränderungen	 in	 den	Unternehmen	
und	führen	Interviews	mit	Top-Entscheidern	renommierter	Häuser	durch.	

• Last	but	not	least	berichten	wir	über	neueste	Entwicklungen	aus	dem	Steuer-	und	Aufsichts-
recht	und	deren	Implikationen	auf	die	Investitionsstrategien.	Vieles	wird	heutzutage	auf	euro-
päischer	Ebene	richtungsweisend	entschieden	und	hierzulande	in	Form	gegossen.	
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Kernzielgruppe

• Banken & Sparkassen

• Depot-A-Managern

• Versicherungen

• Pensionsfonds

• Pensionskassen

• Stiftungen

• Private-Equity-Fonds

• Unternehmen

• Kapitalanlagegesellschaften

• Versorgungswerke

• Projektfinanziers

• internationale Institutionen

• Beratungsunternehmen

Die	gesamte	Auflage	von	INTELLIGENT INVESTORS wird 
ausschließlich an institutionelle Investoren personalisiert per Postvertriebsstück versendet 

und erreicht so streuverlustfrei Ihre Zielgruppe!  :
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Termine

Ausgabe Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erscheinungsdatum

01 / 2024 20. Februar 2024 27. Februar 2024 15. März 2024

02 / 2024 22. Mai 2024 30. Mai 2024 17. Juni 2024

03 / 2024 23. August 2024 30. August 2024 16. September 2024

04 / 2024 20. November 2024 27. November 2024 16. Dezember 2024

INTELLIGENT INVESTORS erscheint 4 x im Jahr.
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Content – Kolumnen – Meinung

Positionieren	Sie	Ihren	exklusiven	Content	im	redaktionellen	Gewand.	Produkte,	Meinungen,	Kommentare,	Kolumnen.	
Sie	erzielen	eine	hohe	Aufmerksamkeit	in	der	Leserschaft	und	positionieren	sich	damit	als	Meinungsführer.	 

Die	Gestaltung	und	das	Layout	übernehmen	wir	für	Sie.		

Preis 2/1 Seite:	19.900	€	
Preis 1/1 Seite:	10.900	€	

Alle Preise sind Nettopreise. Vor Rabatten und AE, zzgl. MwSt. 

24 Strategien & Produkte 25 

NACHRANGANLEIHEN: 
Bonitätsstarke Unternehmen 

mit High Yield-Renditen

26 Strategien & Produkte

INTELLIGENT INVESTORS 02 2023 INTELLIGENT INVESTORS 02 2023

um diese Schweizer Besonderheit und waren daher bewusst 
nicht bei der Credit Suisse investiert, obwohl die AT1-Papiere 
des Instituts im Nachrangindex ein Gewicht von 8 % besaßen.

Fondslösung statt Direktanlage?

Eine Fondslösung bietet gegenüber der Direktanlage den Vor-
teil, dass Anleger ein diversifiziertes Portfolio erhalten. Wäh-
rend früher Nachranganleihen bereits in 100 Euro oder 1.000 
Euro Stückelungen investierbar waren, haben die Aufsichtsbe-
hörden nach der Lehmann-Pleite 2008 die Emittenten darauf 
gedrängt, erheblich höhere Mindeststückelungen von 100.000 
und 250.000 Euro zu nutzen. Ziel der Regulatorik ist dabei, 
Privatanleger vom Kauf einzelner Papiere auszuschließen und 
eher Richtung einer Fondslösung zu schieben. Der seit 2008 
am Markt erhältliche ARAMEA Rendite Plus ist beispielsweise 
in mehr als 200 Nachranganleihen von rund 100 bonitätsstar-
ken Emittenten aus vornehmlich soliden Volkswirtschaften Eu-
ropas sowie aus den USA investiert. Das Rating der Emittenten 
liegt im Durchschnitt bei A-, das der Anleihen im Portfolio ist 
aufgrund der Nachrangigkeit immer ein paar Stufen niedriger 
und liegt derzeit im Schnitt bei BBB-, also immer noch im In-
vestmentgrade-Bereich.

Bei Fonds können bei der Wertpapierauswahl zudem zusätzli-
che Parameter zum Einsatz kommen. Hierzu zählt auch die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Orientierung bei 
der Einbindung umweltbezogener Faktoren, sozialer Aspekte 

oder Prinzipien guter Unternehmensführung können entspre-
chende Rahmenwerke liefern wie der Leitfaden für ethisch-
nachhaltige Geldanlage der evangelischen Kirche, die Richt-
linie des Österreichischen Umweltzeichens oder die Prinzipien 
des United Global Compact der Vereinten Nationen. Bei der 
nachhaltigen Variante unserer Nachranganleihefonds, dem 
ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig erfolgt die Auswahl der Emit-
tenten beispielsweise anhand all dieser Rahmenwerke nach 
dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz, der anhand eines de-
taillierten Nachhaltigkeitsrankings diejenigen Wertpapieremit-
tenten identifiziert, die sich in ihrer jeweiligen Kategorie in Be-
zug auf ökologische und soziale Kriterien vorbildlich verhalten. 

Autor: Sven Pfeil
Vorstand/Portfoliomanager

ARAMEA Asset Management AG

27

Nach einem herausfordernden Jahr 2022 sehen die Renditen 
bei Nachranganleihen wieder recht attraktiv aus. Die Anlage-
klasse findet sich in der Bilanz von Unternehmen genau zwi-
schen klassischen Anleihen und den Aktien und kann eine sehr 
spannende Nische sein. Investoren sollten daher die Fallstri-
cke kennen, wenn sie nachrangige Anleihen als Beimischung 
im Rentenbaustein ihres Portfolios nutzen möchten. Die auch 
als Hybridanleihen bezeichneten Papiere sind nicht so zinssen-
sitiv wie klassische Bonds, da der Kupon regelmäßig an das 
aktuelle Zinsniveau angepasst wird, unterliegen aber dafür an-
deren Risiken als die vorrangigen Papiere eines Emittenten. So 
ist z. B. die Laufzeit einer Anleihe nicht klar, da der Emittent in 
der Regel über Kündigungsrechte zu verschiedenen Zeitpunk-
ten verfügt. Wird ein Kündigungsrecht nicht wahrgenommen 
verlängert sich die Laufzeit entsprechend mindestens bis zum 
nächsten Kündigungstermin. Dieses Laufzeitverlängerungs-
risiko wird aktuell allerdings sehr gut bezahlt und macht bei 
vielen Papieren mehr als 50 % der Gesamtrendite aus. Weitere 
Risiken sind z. B. das Kuponausfallrisiko oder das Nachrang-
risiko. Letzteres wird im Rahmen einer Insolvenz schlagend, 
da Nachranginvestoren gegenüber den anderen Kreditgebern 
nachrangig bedient werden.

Die Emittenten, zu denen hauptsächlich Banken und Versi-
cherungen, aber auch Industrieunternehmen gehören, nutzen 
Nachranganleihen aus unterschiedlichen Gründen. Was die 
Papiere für sie attraktiv macht, ist insbesondere ihre tempo-
räre Anrechenbarkeit auf das Eigenkapital und die damit ver-
bundene Flexibilität zur Verbesserung der Bonität. Bei Banken 
und Versicherungen gibt die Regulatorik den jeweiligen In- 
stituten vor, welche Papiere in welchen Volumen zu begeben 
sind. Bei Industrieunternehmen rechnen vor allem die Rating-
agenturen Nachrangpapiere temporär mit bis zu 50 % dem 
Eigenkapital zu. Ein weiterer Punkt, der Nachränge für Unter-
nehmen interessant macht, ist die mögliche steuerliche Ab-
setzbarkeit der Kupons. Auch werden die Altaktionäre durch 
die Emission von Nachranganleihen nicht verwässert, das 
Eigenkapital aber dennoch gestärkt. Ferner sind die Kosten 
in der Regel geringer als bei der Emission klassischen Eigen-
kapitals und Fremdkapitals im gleichen Mischverhältnis. Dies 

Mit der Rendite von Geldmarktfonds lässt sich die Inflation aktuell nicht übertreffen. Mit der von Nachrang- und 
Hybridanleihen hingegen schon: Papiere aus diesem Nischensegment bieten aktuell bis zu rund 9 %. Was Anleger 
dabei unbedingt beachten sollten, welche Besonderheit es bei der Pleite der Credit Suisse gab und für welche 
Investoren die Anlageklasse geeignet ist, erklärt Sven Pfeil, Portfoliomanager des ARAMEA Rendite Plus und des 
ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig. 

ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Industrieunter-
nehmen im Nachrangsektor aktiv werden.

Bessere Bonität als Hochzinsanleihen

Für Investoren sind Nachranganleihen ebenfalls einen Blick 
wert: Die zu erzielenden Kupons sind wegen der Eigenkapital-
anrechenbarkeit in der Regel höher als bei klassischen vor-
rangingen Unternehmensanleihen. Daher werden Nachrang-
anleihen oft zu Unrecht mit High Yield-Papieren verglichen. Es 
gibt aber einen gewaltigen Unterschied: Die höheren Renditen 
resultieren bei den Hybridpapieren nicht vorrangig aus dem 
Bonitätsrisiko, sondern aus den spezifischen Nachrangrisiken 
wie dem Laufzeitverlängerungsrisiko. Anders formuliert: Mit 
Nachranganleihen investiert man bei bonitätsstarken Unter-
nehmen in einen risikoreicheren Bereich der Kapitalstruktur 
– und nicht wie bei High Yield-Anleihen in bonitätsschwächere 
Unternehmen.

Aktives Management von Vorteil

Dass Investoren das Risiko von Nachranganleihen dennoch 
nicht unterschätzen sollten, zeigte sich im März dieses Jahres, 
als es zu einer überraschenden Krise an den Kapitalmärkten 
kam. Ausgelöst wurde diese unter anderem von der Pleite 
der Silicon Valley Bank, einer Regionalbank aus Kalifornien. 
Die Auswirkungen der Turbulenzen rund um das Institut wa-
ren weltweit spürbar und führten zu einer Neubewertung des 
gesamten Bankensektors. Dabei wurde das Vertrauen in das 
Schweizer Bankhaus Credit Suisse so stark erschüttert, dass 
es durch eine Fusion mit der UBS gerettet werden musste. 
Interessant war dabei, dass die Schweizer Aufsichtsbehör-
den sich dafür entschieden, die nachrangigen CoCo-Anleihen 
(AT1) der Credit Suisse im Volumen von 17 Mrd. US-Dollar zur 
Haftung heranzuziehen, obwohl die Aktionäre noch einen ge-
ringen Restwert erhielten. Dass dies möglich war, ist eine Be-
sonderheit des Schweizer Bankenrechts. Beim europäischen 
Bankenrecht gilt weiterhin das „Wasserfallprinzip“: Erst muss 
das Eigenkapital vollständig haften, bevor Nachranganleihen 
herangezogen werden können. Als aktive Manager wussten wir 
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Bundesanleihe (AAA) 2,27
Niederlande Gov. (AAA) 2,55

Frankreich Gov. (AA) 2,62
Spanien Gov. (BBB+) 2,99

EUR Swapsätze 3,02
EUR Covered Bonds (AAA) 3,27

Italien Gov. (BBB-) 3,73
Corporate Senior (A-) 4,21

Financial Senior (BBB+) 4,45
Finanzen Nachrang (BBB-) 5,17

Emerging Market Gov. (BBB) 5,39
Industrie Nachrang (BBB) 5,57

Emerging Market Corporates (BBB) 6,01
High Yield (BB-) 7,01

Armanea Rendite Plus* (BBB- / A-) 8,86
Armanea Rendite Plus Nachhaltig* (BBB- / A-) 8,11

Renditeübersicht in der Assetklasse Renten unter Berücksichtigung 
der Ratings und jeweiligen Themenschwerpunkte

Stand: 28.04.2023; Quelle: Aramea, Bloomberg * Ohne Kasse / nach Hedge / auf Basis erwarteter Kündigungen
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Anzeigenformate

2/1 Seite 2 x 1/2 Seite1/1 Seite

1/2 Seite
quer

1/2 Seite
hoch

2/3 Seite
hoch

2/3 Seite
quer
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Anzeigenpreise

Anzeigenformat Größe im Anschnitt
exkl. 3 mm Beschnitt

Datenformat  
inkl. 3 mm Beschnitt

Preise

2/1 Seite 420 x 280 mm 426 x 286 mm 17.800 €

1/1 Seite 210 x 280 mm 216 x 286 mm 8.900 €

2/3 Seite (hoch) 140 x 280 mm 140 x 280 mm 6.300 €

2/3 Seite (quer) 210 x 187 mm 210 x 187 mm 6.300 €

2 x 1/2 Seite (quer über Bund) 420 x 140 mm 426 x 146 mm 9.800 €

1/2 Seite (hoch) 105 x 280 mm 111 x 286 mm 4.900 €

1/2 Seite (quer) 210 x 140 mm 216 x 146 mm 4.900 €

2. Umschlagseite 210 x 280 mm 216 x 286 mm 10.900 €

3. Umschlagseite 210 x 280 mm 216 x 286 mm 8.900 €

4. Umschlagseite 210 x 280 mm 216 x 286 mm 10.900 €

Alle Preise sind Nettopreise. Vor Rabatten und AE, zzgl. MwSt. 
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Technische Angaben

Zeitschriftenformat:  210 x 280 mm

Druckverfahren:   Offset-Druck

Druckvorlagen:   Dateityp: Druckfähige PDF
     Einstellung: Qualitativ hochwertig,
     PDF/X 1a oder PDF/X-4
     Auflösung: Bilder mind. 300 dpi
     Anschnitt: 3 mm auf allen Seiten

Datenversand:   per E-Mail: meinert@finanzwelt.de
       

Farbe:    Euroskala
    Sonderfarben nur auf Anfrage.
    Geringe Tonabweichungen liegen im
    Toleranzbereich des Offsetdruck- 
    verfahrens begründet.

Verarbeitung:  Klebebindung
Papier/Umschlag:  Bilderdruck matt 300 g/m²
Papier/Innen:  Bilderdruck matt 135 g/m²
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Beilagen, Beikleber

Beilagen bis 20 g:   260 € p. 1.000 Stück
     (zzgl. 400 € Postgebühren  
     bei Gesamtauflage)

Beikleber bis 20 g:   2.425 €
Platzierung auf   
Trägeranzeige

Booklet auf Titelseite:  Preis auf Anfrage

Sonderdruck
Gestaltung:    frei im Layout des Magazins
Format und Umfang:  210 x 280 mm, 2 Seiten, 4-farbig
1.000   Exemplare   2.450 €
2.000   Exemplare   2.695 €
3.000   Exemplare   2.805 €
5.000   Exemplare   3.105 €
10.000 Exemplare   3.705 €

Format und Umfang:  210 x 280 mm, 4 Seiten, 4-farbig
1.000   Exemplare   2.895 €
2.000   Exemplare   3.295 €
3.000   Exemplare   3.495 €
5.000   Exemplare   3.795 €
10.000 Exemplare   4.850 €

Alle Preise sind Nettopreise. Vor Rabatten und AE, zzgl. MwSt. 

(zzgl. 400 € Postgebühren 
bei Gesamtauflage)
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Online

Das Webportal www.intelligent-investors.de	liefert	den	Nutzern	das	ganze	
Jahr über einen aktuellen Marktüberblick sowie einen exklusiven Zu-
gang	zu	Beiträgen	mit	hohem	Mehrwert	und	Nutzfaktor.	Die	redaktionel-
len Inhalte um fassen im Wesentlichen die Finanzthemen und Produkte:
 
- Kapital 
- Investmentlösungen 
- Investmentfonds 
- Beteiligungen 
- Immobilien 
-	Nachhaltigkeit	
- Asset Management 
- Recht & Steuern 
- Unternehmen 
- Strategien 
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Bannerwerbung

Skyscraper (SKY) & Wide Skyscraper (wideSKY) 
Der Skyscraper wird am rechten Bildschirmrand neben 
dem	Content	platziert.	Die	Größe	bietet	gestalterischen	
Freiraum	und	garantiert	ein	hohes	Augenmerk	beim	Nut-
zer.	 Aufgrund	 der	 prominenten	 vertikalen	 Darstellung	
wird	eine	Dauerpräsenz	gewährleistet.	

SKY: 120 x 600 px, 160 x 600 px 
wideSKY: 200 x 600 px 
Position: rechts neben dem Content-Bereich

Medium Rectangle 
Auffällig auf der Website im Content-Bereich platziert, 
zieht	das	Medium	Rectangle	sofort	die	Blicke	auf	sich.	Die	
Interpretation in den redaktionellen Bereich stärkt zusätz-
lich	das	Vertrauen	in	die	Werbeaussage.	

Format: 300 x 250 px 
Position: innerhalb von Themenlisten/Fließtexten
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Bannerwerbung

Billboard 
Das Billboard zeichnet sich durch seine Positionierung un-
terhalb	der	horizontalen	Navigation	aus.	Durch	die	großzü-
gigen Abmessungen steht dem Werbetreibenden viel Platz 
für	Gestaltung	und	Informationen	zur	Verfügung.

Standardgrößen 800 x 250 px, 770 x 250 px
(je	nach	Seitenbreite	optional 900 x 250 px, 970 x 250 px) 
Position:	unter	der	Navigation

Sitebar Ad
Die	Sitebar	bietet	eine	großflächige	und	kreative	Bühne	
für Rich Media Inhalte sowie eine permanente Präsenz 
der	Werbebotschaft.	Das	Werbemittel	passt	sich	dabei	
dynamisch an die Bildschirmgröße an, was eine optimale 
Darstellung	gewährleistet.		

Format: 300 x 600 px 
Position: am rechten Bildschirmrand
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Bannerwerbung

Layer Ad
Die animierte Werbeform kann individuell und äußerst kre-
ativ	gestaltet	werden.	Eine	komplette	Handlung	kann	dar-
gestellt werden und bis zu 15 Sekunden lang unterschiedli-
che	Bereiche	sequenziell	abdecken.

Format: 400-700 x 400-450 px 
Position:	„auf“	dem	Content	mit	„Schließen“-Schaltfläche

Banderole Ad
Direkt in das Umfeld der Redaktion eingebunden legt sich 
die Werbeform wie ein bedrucktes Papier transparent über 
die	Website.	

Format: 770 x 250 px 
Position: „auf“ dem Content – ein-/ausblendbar
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Button + Microsite

Verlinkung auf eine externe Landingpage oder eine 
integrierte Microsite mit kundenindividuellen Pro-
duktinformationen im redaktionellen Layout der Site.

Button

Teaser Button 
(300 px. x Höhe flexibel)
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Sponsored Post

Sponsored Post | Individuell und wirkungsstark

Diese	Werbeform	erscheint	wie	ein	normaler	Newsbeitrag	und	eignet	
sich gut zur Vorstellung von erklärungsbedürftigen Produkten und 
Dienstleistungen.

Der Sponsored Post bleibt 24 Stunden auf der Startseite 
präsent.	 Durch	 die	 direkte	 Einbindung	 in	 das	 CMS	 des	 Pu-
blishers	 ist	 er	 wie	 ein	 normaler	 Newsbeitrag	 ständig	 auf	 der	
Website abrufbar und nutzt alle zur Verfügung stehenden 
Kommunikations-Kanäle	(u.	a.	Twitter,	Facebook)	+	Newsletter.

Der	Kunde	 liefert	Text-	und	Bildmaterial.	Der	Artikel	sollte	vorzugs-
weise	die	Form	eines	Experten-Gastbeitrags	oder	Interviews	haben.

Podcast RENDITEKICK

• Gesprächsaufzeichnung
• Bewerbung des Podcast auf allen digitalen Kanälen  

(Website,	Newsletter,	Social	Media)
• Gesprächsführung eines individuellen Podcasts und Planung 

der Inhalte mit der Redaktion
• Bewerbung	des	fertigen	Podcasts	mit	einem	Standalone	News-

letter

Vorteile:

•    Moderne Werbeform
•				Hohe	Aufmerksamkeit	auf	Nutzer-Ebene
• Kundeninhalte nah an den Redaktionsinhalten
• Nutzung	aller	zur	Verfügung	stehenden	Kommunika-

tions-Kanäle
• Hohe Akzeptanz innerhalb der Zielgruppe
• Imagekampagne, die dem User eine Brand nachhaltig, 

aber unaufdringlich näherbringt
• Gewährleistung hoher Sichtbarkeit
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Sponsored Post

Sponsored Post | Individuell und wirkungsstark

Verbreitung:
• 24 Stunden auf der Homepage
• Danach Platzierung in der Rubrik
• Suchmaschinenwirksam

Refresh:
Es	besteht	die	Möglichkeit,	den	Artikel	einmal	nach	mind.	einer	
Woche	erneut	für	24	Stunden	auf	der	TOP-Position	anzuteasern.

Spezifikationen:
Head	einzeilig,	max.	50	Zeichen	inkl.	Leerzeichen 
Subhead	max.	vierzeilig 
Textlänge unbegrenzt 
Bildmaterial	min.	150	dpi	 
Format 1920 x 1400 px
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Display Startseite Rubrik

Skyscraper (160 x 600 Pixel) 75 € 55 €

Medium Rectangle (300 x 250 Pixel) 95 € 80 €

Billboard Ad (800 x 250 Pixel) 150 € 100 €

Sitebar Ad (300 x 600 Pixel) 150 € 100 €

Layer (400-700 x 400-450 Pixel) 155 € 100 €

Banderole (770 x 250 Pixel) 155 € 100 €

Integrationen / Native Startseite

Advertorial (Button + Microsite) Auf Anfrage

Sponsored Post 1.950 €

Refresh 850 €

Podcast RENDITEKICK

Preis 3.990 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind AE-fähig.  
Darstellung in TKP, wenn nicht anders angegeben. 

Online – Preise
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Ziffer 1 Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und die jeweils gü� ltige Preisliste der FW-Verlag GmbH (nachfolgend auch „Auf-
tragnehmer“ genannt) als verbindlich an. 

Ziffer 2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Ver-
trag zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer
Anzeigen oder ande rer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende“
bezeichnet) in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

Ziffer 3 Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag ü�ber die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung
der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen
Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt fü� r
Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, fü� r verschiedene Wer-
bungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die
erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird. 

Ziffer 4 Der Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer kommt zustande, wenn der Auftrag-
nehmer den Auftrag schriftlich bestätigt. Bei Einwendungen hat der Auftraggeber innerhalb von
3 Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung dieser schriftlich zu widersprechen. Nach Ablauf
der obigen Frist gilt das Schweigen des Auftraggebers als Zustimmung zu den Bedingungen der
Auftragsbestätigung. Platzierunganweisungen des Auftraggebers sind nur gü� ltig, wenn sie vom
Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind.

Ziffer 5 Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfü� llt, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiter-
er Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Auftragnehmer zu erstatten. Der Auftraggeber hat,
wenn nichts anderes vereinbart ist, rü�ckwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme
von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass. Die Kü�ndigung eines Abschlusses
vor Ablauf der vereinbarten Dauer ist nur aus wichtigem Grund und nur bis zum Anzeigen-
schluss des folgenden Druckerzeugnisses möglich. Die ordentliche Kü�ndigung ist ausgeschlossen. 

Ziffer 6 Aufträge fü� r Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, mü�ssen so rechtzeitig beim
Auftragnehmer eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszufü�hren ist. 

Ziffer 7 Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche
vom Auftragnehmer mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. Textteil-Anzeigen sind
Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 

Ziffer 8 Der Auftragnehmer behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses – abzulehnen, wenn – deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstößt oder
– deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde
oder deren Veröffentlichung fü� r den Auftragnehmer wegen des Inhalts, der Gestaltung, der
Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder
– Anzeigen, die Werbung Dritter oder fü� r Dritte enthalten.
Aufträge fü� r andere Werbemittel sind fü� r den Auftragnehmer erst nach Vorlage des Musters
und dessen Billi gung bindend. Anzeigen, die Werbung Dritter oder fü� r Dritte enthalten (Ver-
bundwerbung), bedü�rfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des

Auftragnehmers. Diese berechtigt den Auftragnehmer zur Erhebung eines Verbundaufschlages.
Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber
unverzü�glich mitgeteilt. 

Ziffer 9 Fü� r die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen
oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von
Druckunterlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem For-
mat oder den technischen Vorgaben des Auftragnehmers entsprechende Vorlagen fü� r Anzeigen,
Beilagen, Beihefter und Beikleber rechtzeitig bis zum Druckunterlagenschluss anzuliefern. Liegen
dem Auftragnehmer die Druckunterlagen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, so wird bei einem
Abschluss das vorher geschaltete Motiv wiederholt, bei einem Einzelanzeigenschaltung der
gesamte Einzelpreis berechnet. Sollte sich ein neuer Auftraggeber finden, so wird der Rech-
nungsbetrag um den Betrag, den dieser fü� r die Anzeige zahlt, gekü� rzt. Entstehen dem Auftrag-
nehmer durch die nicht rechtzeitige Ablieferung von Druckunterlagen Aufwendungen oder ein
Schaden, so hat der Auftraggeber Ersatz zu leisten. Kosten des Auftragnehmers fü� r vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auf-
traggeber zu tragen. Vereinbart ist die fü� r den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der
Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung ü�bliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen
Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt
nur fü� r den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Auftragnehmers zur Erstellung und
Übermittlung von Druckunterlagen einhält. 

Ziffer 10 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurü�ckgesandt.
Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach der erstmaligen
Verbreitung der Anzeige. 

Ziffer 11 Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit
bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen Werbemittels, aber nur in dem Aus-
maß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels beeinträchtigt wurde.
Der Auftragnehmer hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern,
wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses
und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsin-
teresse des Auftraggebers steht, oder
– diese für den Auftragnehmer nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. 
Lässt der Auftragnehmer eine ihm fü� r die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen
Werbemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzver öf -
fentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung
oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige oder der  Veröf-
fentlichung des anderen Werbemittels ist die Rü�ckgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen.
Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln mü�ssen binnen eines Jahres ab dem gesetz -
lichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Schä-
den, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im
kaufmänni schen Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese
Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte
des Auftragnehmers verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer
nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf
den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Auf-
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tragnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen mü	ssen – außer bei nicht offen-
sichtlichen Mängeln – unverzü	glich nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht wer-
den, spätestens jedoch sieben Tage nach Erhalt des Belegs. Alle gegen den Auftragnehmer
gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem geset-
zlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen. 

Ziffer 12 Wenn ein periodisches Druckerzeugnis, in welchem die Anzeige des Auftraggebers vertrags-
gemäß zu erscheinen hatte, später als zu dem dem Auftraggeber mitgeteilten Termin erscheint,
ist dies nicht als Verzug des Auftragnehmers anzusehen. 

Ziffer 13 Probeabzü	ge werden nur auf ausdrü	cklichen Wunsch bei Auftragserteilung geliefert. Der Auftrag -
geber trägt die Verantwortung fü	r die Richtigkeit der zurü	ckgesandten Probeabzü	ge. Der Auftrag-
nehmer berü	cksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Der dem Auftraggeber
ü	bermittelte Probeabzug gilt als genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb der gesetzten
Frist dem korrigierten Probeabzug zurü	cksendet oder dem Abdruck schriftlich widerspricht. 

Ziffer 14 Rechnungen sind nach Auftragserteilung und vor Erscheinung binnen 18 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Geht die Zahlung dem Auftragnehmer binnen 10 Tagen
ab Rechnungsdatum zu, erhält der Auftraggeber ein Skonto von 2 (zwei) Prozent des Rech-
nungsbetrages. Bei Gewährung von Sonderpreisen oder Sonderrabatten ist ein zusätzlicher Abzug
von Skonto allerdings ausgeschlossen. 

Ziffer 15 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8 (acht) Prozent ü	ber dem
Basiszinssatz erhoben sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Auftragnehmer kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurü	ckstellen
und fü	 r die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begrü	ndeter Zweifel an
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, auch während der
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rü	cksicht auf ein
ursprü	nglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigen-
schlusstermin und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

Ziffer 16 Der Auftragnehmer liefert einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden,
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Auftragnehmers ü	ber die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

Ziffer 17 Erfü	 llungsort ist der Sitz des Auftragnehmers. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Kla-
gen Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Soweit Ansprü	che des Auftragnehmers nicht im
Mahn verfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers vereinbart. 

Ziffer 18 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Auftragnehmers zu hal-
ten. Die vom Auftragnehmer gewährte Mittlungsvergü	 tung darf an die Auftraggeber weder ganz
noch teilweise weitergegeben werden. 

Ziffer 19 Preisänderungen fü	 r erteilte Anzeigenaufträge sind gegenü	ber Unternehmern wirksam, wenn
sie vom Auftragnehmer mindestens einen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des
anderen Werbe mittels angekü	ndigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auf-
traggeber ein Rü	cktrittsrecht zu. Das Rü	cktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform
nach Erhalt der Mitteilung ü	ber die Preiserhöhung ausgeü	bt werden.

Ziffer 20 Wird fü	 r konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist
der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzern-
verbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen
eine kapi talmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei
Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprü	 fers oder durch Vorlage des letzten
Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handels registerauszuges
nachzuweisen. Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des Insertionsjahres erbracht
werden. Ein späte rer Nachweis kann nicht rü	ckwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedü	r-
fen in jedem Fall der ausdrü	cklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. Konz-
ernrabatte werden nur fü	 r die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der
Konzernzugehörigkeit ist unverzü	glich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit
endet auch die Kon zernrabattierung. 

Ziffer 21 Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte
besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung fü	 r den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der fü	r die Insertion zur Verfü	gung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugeliefer-
ten Werbemittel. Er stellt den Auftragnehmer im Rahmen des Anzeigenauftrags von allen
Ansprü	chen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetz licher Bestimmungen entstehen kön-
nen. Ferner wird der Auftragnehmer von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung
freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer nach Treu und Glauben mit
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenü	ber Dritten zu unterstü	 tzen.
Der Auftraggeber ü	berträgt dem Auftragnehmer sämtliche fü	 r die Nutzung der Werbung in
Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen
Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung,
Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Daten-
bank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem fü	 r die Durchfü	hrung des Auftrags
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt ü	bertra-
gen. 

Ziffer 22 Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger
Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und der-
gleichen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in fremden Betrieben, derer sich
der Auftragnehmer zur Erfü	 llung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Auftragnehmer
Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen. 

Ziffer 23 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder von Teilen einzelner Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen berü	hrt die Gü	 ltigkeit der ü	brigen Bestimmungen nicht. Zusät-
z liche Bedingungen des Auftragnehmers: 
a) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten sin-
n gemäß auch fü	 r Aufträge ü	ber Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausfü	hrungen. 
b) Nach Anzeigenschluss sind Sistierungen, Änderungen von Größen, Formaten und der Wech-
sel von Farben nicht mehr möglich. Bei fernmü	ndlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmü	ndlich
erteilten Korrekturen haftet der Auftragnehmer nicht fü	 r die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine
Haftung wird auch nicht ü	bernommen, wenn sich Mängel an der Vorlage erst bei der Repro-
duktion oder beim Druck zeigen. Der Werbungtreibende hat bei ungenü	gendem Abdruck dann
keine Ansprü	che. Evtl. entstehende Mehrkosten mü	ssen weiterberechnet werden. 
c) Der Auftragnehmer ü	bernimmt keine Gewähr, wenn durch eine verspätete Anlieferung der
Druckunterlagen vereinbarte Platzierungen nicht eingehalten werden können und eine Min-
derung der Druckqualität eintritt. 
d) Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung erhält der Auftragnehmer eine Vorauszahlung
des Rechnungsbetrages zum Anzeigenschlusstermin. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN | Seite 19

fin
an

zw
el

t 
M

ed
ia

da
te

n i



22

Kontaktdaten

FW-Verlag GmbH 
Söhnleinstraße 17
65201 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 26766-0
Telefax +49 (0)611 26766-25
verlag@finanzwelt.de

Geschäftsführung
Dorothee Schöneich
Telefon +49 (0)611 26766-13

Marketing & Sales
Helge Schaubode
Geschäftsführer
3F Company Verwaltungs GmbH
Ein	Unternehmen	der	finanzwelt	Verlagsgruppe
Mobil: +49 (0)1520 3297561
Tel: +49 (0)611 26766-19
schaubode@finanzwelt.de

Chefredakteur
Alexander Heftrich 
Telefon +49 (0)160 8053034
a.heftrich@finanzwelt.de

Leser- und Aboservice
Angela Schnell 
Telefon +49 (0)611 26766-27
schnell@finanzwelt.de

Art Director Print & Online
wirkungswerk Werbeagentur 
Jan Risch  
Jonas Reggelin 
Yannick Reggelin
kontakt@wirkungswerk.com


